
 

Stadtverwaltung Bad Lausick      Bad Lausick, den 16.09.2025 

 
BESCHLUSSVORLAGE Nr.  V/III/14/25/09/2025 

für die öffentliche Sitzung des Stadtrates am 25.09.2025 
 

Gegenstand der Vorlage: 
Diskussion und Entscheidung, ob ein Ausschließungsgrund des Stadtratsmitgliedes Herrn Gerhard 
Köpping (Fraktion Unabhängige Wählervereinigung) zur Beschlussnummer 103/13/28/08/2025 zum 
Bebauungsplan Nr. 85 „An der Kaoline“ öffentliche Auslegung und Beteiligung, Träger öffentliche Be-
lange und Nachbargemeinden vorliegt. 
 
Beschlussvorschlag: 
Der Stadtrat beschließt, dass kein Ausschließungsgrund des Stadtratsmitgliedes Herrn Gerhard Köp-
ping (Fraktion Unabhängige Wählervereinigung) zur Beschlussnummer 103/13/28/08/2025 zum Be-
bauungsplan Nr. 85 „An der Kaoline“ öffentliche Auslegung und Beteiligung, Träger öffentliche Belan-
ge und Nachbargemeinden vorliegt. 
 
Begründung:  
Der Stadtrat der Stadt Bad Lausick hat mit Beschlussnummer 103/13/28/08/2025 vom 28.08.2025 die 
öffentliche Auslegung und Beteiligung, Träger öffentliche Belange und Nachbargemeinden zum B-
Plan Nr. 85 „An der Kaoline“ beschlossen. In dieser Stadtratssitzung hat das Stadtratsmitglied Herr 
Gerhard Köpping zum TOP 15 Billigungs- und Auslegungsbeschluss B-Plan Nr. 85 „An der Kaoline“ 
zugestimmt. Seitens der Stadträte gab es zu diesem Tagesordnungspunkt keine weiteren Fragen (laut 
Protokoll vom 28.08.2025).  
 
Das Stadtratsmitglied Herr Gerhard Köpping ist seit August 2024 Stadtratsmitglied der Stadt Bad Lau-
sick und Eigentümer/Inhaber des Ingenieurbüro Bau G. Köpping. Das Ingenieurbüro Bau G. Köpping 
ist vom Vorhabenträger für die Erstellung des B-Planes Nr. 85 „An der Kaoline“ beauftragt wurden. 
Der angestellte Bauingenieur J. Ruckhaber betreut dieses B-Plan Verfahren. 
 
Der Vorhabenträger und die Stadt Bad Lausick haben einen Städtebaulichen Vertrag zum B-Plan Nr. 
85 „An der Kaoline“ geschlossen. Seitens der Stadt Bad Lausick und dem Ingenieurbüro Bau G. Köp-
ping gibt es keine vertraglichen Beziehungen zum B-Plan Nr. 85 „An der Kaoline“. 
 
Gemäß § 20 Abs. 3 S. 2 SächsGemO, entscheidet im Zweifelsfall in Abwesenheit des Betroffenen die 
Gemeinderäte des Gemeinderats, ob ein Ausschließungsgrund wegen Befangenheit vorliegt. 
 
Anlagen:  keine 
 
bereits gefasste Beschlüsse: 474/46/25/01/2024 (Aufstellungsbeschluss) 
    487/47/14/03/2024 (Beschluss frühzeitige Beteiligung) 
    103/13/28/08/2025 (Billigungs- und Auslegungsbeschluss)   
aufzuhebende Beschlüsse:  
 
finanzielle Auswirkungen:  
- Produktkonto Ergebnishaushalt:   
 - Produktkonto Finanzhaushalt :     
- Investitionsnummer :    
- einmalige Kosten:   
- laufende Kosten:     
- zu erwartende Erträge:   
- jährliche Belastung:  
 
Vorlage abgestimmt mit: 

Bgm. x Fin. X HA  OA  Bau x Lieg.  VA  TA    
 

Verteiler des Beschlusses: 

Bgm. x Fin. x HA  OA  Bau x         
 

Verantwortlich für die Durchführung: 

Bgm.  Fin.  HA  OA  Bau x         
 

Verteiler der Vorlage: 

Bgm. x 17xSR x 8xOR  Fin.  HA  Bau x     Presse  

 


